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Betr.: Konsignationslager, Ergänzung der Rz 3603 der UStR 2000 

Die UStR 2000 werden im Punkt 101.3.1.2 (Randzahl 3603) wie folgt ergänzt: 

"Entgegen dieser Rechtslage werden von verschiedenen Mitgliedstaaten (derzeit Belgien, 

Finnland, Irland, die Niederlande, das Vereinigte Königreich, sowie Frankreich und Italien) 

anderslautende Verwaltungsübungen gehandhabt. Die abweichenden Regelungen bestehen 

darin, dass diese Mitgliedstaaten nicht von einem innergemeinschaftlichen Verbringen in das 

Konsignationslager ausgehen (siehe oben), sondern unter bestimmten (von einander 

abweichenden) Voraussetzungen von einer ig Lieferung an den dortigen Abnehmer. 

Folgende Erleichterungen können hinsichtlich dieser Mitgliedstaaten angewendet werden: 

1 Verbringen in ein Konsignationslager in einen anderen 

Mitgliedstaat 

Verbringt ein Unternehmer, der im Inland einen Wohnsitz, seinen Sitz oder eine Betriebsstätte 

hat, seine Waren in sein in einem anderen Mitgliedstaat gelegenes Konsignationslager, so 

kann der Unternehmer den Tatbestand der Warenentnahme aus dem ausländischen 

Konsignationslager - parallel zur Erwerbsbesteuerung des Leistungsempfängers im anderen 
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Mitgliedstaat - als innergemeinschaftliche Lieferung behandeln. Dementsprechend ist nicht 

das Verbringen beim Transport der Waren in das Konsignationslager, sondern die ig Lieferung 

im Zeitpunkt der Entnahme aus dem Lager in die Zusammenfassende Meldung aufzunehmen. 

Wenn der Lieferer im anderen Mitgliedstaat einen Erwerb auf Grund eines Verbringens zu 

versteuern hat (zB wenn im anderen Mitgliedstaat der Gegenstand über die vorgesehene Zeit 

gelagert wird), tätigt er zu diesem Zeitpunkt eine ig Lieferung (Verbringen). 

Voraussetzung für die Anwendung der Erleichterung ist, dass der Unternehmer  

 dem für die Erhebung der Umsatzsteuer zuständigen Finanzamt schriftlich die 

Inanspruchnahme dieser Regelung mitteilt (unter Beschreibung der im anderen 

Mitgliedstaat anzuwendenden Regelung),  

 hinsichtlich der ein- und ausgelagerten Gegenstände und dem Lagerbestand 

Aufzeichnungen führt, die der Finanzverwaltung eine Überprüfung der Richtigkeit der 

Versteuerung ermöglichen. 

2 Verbringen in ein Konsignationslager im Inland 

Verbringt ein Unternehmer, der im Inland weder einen Wohnsitz noch seinen Sitz hat und im 

Inland nicht zur Umsatzsteuer erfasst ist, seine Waren in sein im Inland gelegenes 

Konsignationslager (wobei die Regelung eingeschränkt ist auf Lager, die nur einem einzigen 

Abnehmer zur Verfügung stehen - "Call-off-stock"), so kann der Abnehmer des ausländischen 

Unternehmers den Tatbestand der Warenentnahme aus dem inländischen Konsignationslager 

- entsprechend zur Behandlung durch den Lieferer als innergemeinschaftliche Lieferung im 

anderen Mitgliedstaat - als innergemeinschaftlichen Erwerb behandeln.  

Die Regelung kann auch von ausländischen Unternehmern angewendet werden, die im Inland 

zur Umsatzsteuer erfasst sind, aber die nur Umsätze tätigen, die solchen Konsignationslagern 

zuzurechnen sind. Wird von der Vereinfachungsregelung Gebrauch gemacht, muss sie für 

sämtliche Vorgänge, für die die Voraussetzungen zutreffen, angewendet werden.  

Diese Regelung gilt nur für Waren, die innerhalb der im anderen Mitgliedstaat maßgeblichen 

Frist, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten ab der Einlagerung entnommen 

werden. 

Hinsichtlich der innerhalb dieses Zeitraumes nicht entnommenen Waren liegt im Zeitpunkt des 

Überschreitens der Frist ein steuerpflichtiger Erwerb des ausländischen Unternehmers vor. 

Wird der Gegenstand in der Folge vom Abnehmer aus dem Lager entnommen, kommt es zu 

einer Lieferung des ausländischen Lieferers an den Abnehmer im Inland.  
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Voraussetzung für die Anwendung der Erleichterung ist, dass der ausländische Unternehmer 

 dem Finanzamt, das für die Erhebung der Umsatzsteuer des Abnehmers der Gegenstände 

zuständig ist, schriftlich die Inanspruchnahme dieser Regelung mitteilt, 

 und weiters mitteilt, dass der Ausgangsmitgliedstaat bei Entnahme der Gegenstände 

innerhalb der oben genannten Frist von einer ig Lieferung ausgeht, und  

 hinsichtlich der ein- und ausgelagerten Gegenstände und dem Lagerbestand 

Aufzeichnungen führt (bzw für ihn der inländische Abnehmer), die der Finanzverwaltung 

eine Überprüfung der Richtigkeit der Versteuerung ermöglichen. 

3 Erstmalige Anwendung 

Die Vereinfachungen sind erstmals auf die Verbringung von Gegenständen anzuwenden, die 

nach dem Einlangen der Mitteilung beim Finanzamt getätigt wird." 

Der Erlass wird im AÖF veröffentlicht. 

3. Juli 2001 

Für den Bundesminister: 

Mag. Scheiner 
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